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VERWALTUNGSAUSSCHUSS           

 
VERHANDLUNGSGEGENSTAND: 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan 'Karlstraße' 
- Abschluss eines Durchführungsvertrages           
 
 
I. Beschlussvorschlag:
 
Die Gemeinde Ingersheim schließt mit Herrn Winfrid Cramer, Karlstr. 12, 74379 Ingersheim 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Karlstraße“ einen Durchführungsvertrag wie in 
der Anlage dargestellt ab.  
 
 

 

VORLAGE BEWIRKT AUSGABEN: JA  NEIN  

DECKUNGSMITTEL SIND BEREIT: JA  NEIN  

AUßER- BZW. ÜBERPLANMÄßIGEN AUSGABEN: JA  NEIN  

FINANZIERUNGSNACHWEIS LIEGT BEI: JA  NEIN  

PROTOKOLLAUSZUG: BÜRGERMEISTER KÄMMERER HAUPTAMTSLEITERI
N 

REGISTRATUR  

 BAURECHTSAMT LRA              
 



II. Sachdarstellung und Begründung:
 
Herr Winfried Cramer, beabsichtigt, auf der Markung Großingersheim, die Grundstücke Flst. 

Nr. 3991/3, 3991/4, 3991/5 und 3991/6 mit einer Gesamtfläche von 368 m² mit Wohnbebau-

ung (Einfamilienwohnhaus) zu bebauen. 

 

Die Flurstücke 3991/3, 3991/4, 3991/5 und 3991/6 liegen im Geltungsbereich des am 

26.08.1988 in Kraft getretenen Bebauungsplans „Karlstraße, Bietigheimer Straße, Groß-

mühlstraße 1. Änderung“. Die Lage und Größe des Baufensters ermöglicht eine Bebauung 

mit einem Einfamilienwohnhaus auf den Grundstücken. Für die Flurstücke Flst. Nr. 3991/3, 

3991/4, 3991/5 und 3991/6 ist der Bebauungsplan „Karlstraße, Bietigheimer Straße, Groß-

mühlstraße 1. Änderung“ aufgestellt. Dieser weist alle Grundstücke des Plangebiets als Ga-

ragen- und Stellplatzflächen, inklusive Pflanzgebot aus.  

 

Die Realisierung der Bauabsicht von Herrn Cramer setzt die Aufstellung eines vorhabenbe-

zogenen Bebauungsplans voraus. 

 

Das Baugesetzbuch sieht vor, dass nach Fertigstellung des Vorhaben- und Erschließungs-

planes ein Durchführungsvertrag abgeschlossen wird. 

 

Herr Cramer hat in Zusammenarbeit mit der Gemeinde einen vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplan entwickelt, sodass bereits in der Gemeinderatssitzung am 17.12.2013 der vorha-

benbezogene Bebauungsplan „Karlstraße“ im beschleunigten Verfahren nach § 13a Bauge-

setzbuch (BauGB) eingeleitet, der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans gebil-

ligt und dessen öffentliche Auslegung beschlossen wurde.  

 

Die Auslegung fand vom 07.Januar 2014 bis 07.Februar 2014 statt. 

 

Der Durchführungsvertrag wurde mit Herrn Cramer abgestimmt. 

 

Die Anlagen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Karlstraße“ finden Sie in Ihren Unter-

lagen zu TOP 3. 

 

 

Volker Godel 

Bürgermeister  

 
 


